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Be tr .: Zuleitung eines :Wckerstattungsa nspruches cem:'..ss hrt . 53 

1) 

des 1Uc~erstattungsresetzes vom 26 . Juli 1949 - ~~/o (l9) 150 -
und g e ~~ss Bu n desrJck e rstattungsEesetz. 

Ant ragsteller bz~ . Bere c h tigter auf Crund des 

vom: 
(TRH: 

.'.i.ns _p rucr.e s 
25. Mai 1958 
14. Juli 1958) 

1.Koppel 

2. Weinstein 

Henry c. 

1433 ~en Silly Lane, 
El sa , Ursula geb. 

11nr~ q. 

tohn d. Gesch.) 

Tempe, Arizona, USA 

Koppel (Tochter!~~ 

3. K oppe 1 , Dora Anna ge b . Dre chsler (Ehefrau) 

Bevol lrn. : RA Dr. Max E. Proskauer, 
Berlin N 65, Müllerstr. 52 

J kvft....~ J1-ifJ. i+'il/ ·d 

2) Derzeitiger Eigentümer oder Besitzhalter de s Ve rrn ci rons: 

D e u t s c h e s R e i c h 

3) Beanspruchtes Verm5gen: 

Lifte 

Julius Koppel (~ater + Ehemann) 

Hamburg 
En ts c h „ d i gungs a 'c t e :1 e g .Wr . :_----=2=-w._i_k_, .... 2.....,3 .... /_1_9_5_4,_ 

III/Z 6315 -1-
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~ Anmeldung 

von rür.kcr lattungsrcchllldlen Gcldao prüchcn gegen da Deut 

und glelchgeslellte Re lsträger l 

g setz zur Regelung d r rüci.-.-Hmrp1:'l!l!lmRB'öiii'l!öTcf~bindlichk t n d 

r 
f 

Der H .:i 

Rl.Pl\!<fff;:,; gQ1!1:nJU•- · HH 

vom 19. ~uli 

ceb\eJ~}Jetz%~.81 s. 734) 

., _____________ ...... - --- Anlogen J 

D ut,c:hen R id1 und gleichg l lltr,r 

i dergutmact 
von 80 

2 
blf WG ~ .L.-... 

Personalangaben des Antragstellers 
-~•;Dg~ 

a) Familienname --t/ . ~- /7 j) /. 

(bei F,auen au<D Geburtsname) _:; z::-,;. 
b) Vorname C\j ~VV' r C 

l'r35 r ~ ~ ~) tw;(Tl,<,Cl-) 'U .5. tl,_ c) jetzt wohnhaft 

,dJ Geburtsdatum und Ort 'J-1' ~ 19.32... ,/ ~ 
e) Staatsangehörigkeit ~5-a. 

fJ Beruf ~d~ 
g) Wohnort [ständiger Aufenthalt) ßuk-~ 

im Zeitpunkt der Entziehung 

h) Wohnsitz oder Aufenthalt oder geschäftliche Hauptniederlassung des Antragstellers im Gebiet der jetzigen Bundesrepublik 

Deutschland oder in den jetzigen Westsektoren von Berlin zu irgendeinem Zeitpunkt während der Zeit vom 30. Januar 193'3 

bis 8. Mai 1945 

iJ Wohnsitz im Jahre 1948 

kJ Angaben über die Antragsberechtigung, falls der Antragsteller nicht der Geschädigte ist: (Erbfolge, Abtretung u. dgl.) 

tungsreditlidie An prüdie sa n da D ut ehe Re\ch \nsdllleßUdl der San· 

d m Pr ul\en, 2. das Untem hmen 
}, rung n, d ren ange&dllos n 
J and und den Auswanderun • 



A 
slond wohnt, Is t Bestellung eines Verfehrensbevollm ächtlgten {hierunter l l"-

t Jler Im u n '-'l\ 
_, 'oll• dor J\1)trn88 0 JJch oino prozcßfählge Perso n zu verstehen) wünschens wert der vor d en Wieder tJlm 

V rmork, F dorn ledig 1 'eh I dl (" h 
1' A woll, 90n b eben bzw. Verg e1 sver 1en ungen u ron kann. 

·ondlg ein n "~kJörungen a g 
w dlJcbO p,,, 

b J1ördOU vorblD ~ ~ ' -7(- ,1 . ~ ;, fl 
1 

gaben des Goschödi~:cn nicht personenglelch em Geschädigten ist) ~ 
2. Pcniono an cnn Antrsgsto er 

(nur auszufullcn, w 

b) vomaJJ1 e 

c) zuletzt wohnhaft 

e) Sterbedatum und Ort 

f) Staatsangehörigkeit 

gJ Beruf 

hJ Verwandtschaftsverhältnis zu dem An.trag~teller 

JJ Wohnsitz oder Aufenthalt oder geschäftliche Hauptniederlassung des Geschätligten oder eines Miterben im Gebiet der 

jetzigen Bundesrepublik Deutschland oder in den jetzigen Westsektoren von Berlin zu irgendeinem Zeitpunkt während 

der Zeil vom 30. Januar 1933 bis ßi \945 3 / ~ t:l/.,(_ ~ t 
mJ Wohnsitz im Jahre 1948 ~ ~ 

B. Be!!! da fr~!1.,~J.~~~ensgegenst®de 

(Falls der Platz nicht ausreicht, sind Anlagen zu verwenden) 

1. Bankguthaben 

a) Art des Kontos (Sp!U'gUthaben oder lanfe.ndes Kontb) 

bJ Anschrift d 
1 

C 

\\ 0 

) 1. 

\ 1 

3. 
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Ge 

ben 

ein 

L 

des am 2 . • 1955 v rs r & 
C'!tr et 1 Roche tcr , 1l w ork• 

erner K o p p 

unter Beochr „ng:unr; au 
be. e liehe Vermö e . 

as in Deutschland befi dliche 

1. seine ]hefrau 
Dora • Koppel• 
Rochester 20, 106 ohepard Street, 

2. seine ~oeb:ter 
se Koppel 

.5CS2 Washinton Avenue; 

3. sei 
~~I 

9 evenveenth str. • 

iss ou.ri, ' 
Los Alamos, Ne iexi.co, US 

1/3 des Nae.b.lassee. 

norn 



N o t a r 

DR. MAX E . P R O S KAU ER 
HORS T DAN Z 

Rech taanwä lto 

Sp r o h z II : 16- 18 Uhr 
aueor Mlt1wooh und Sonnabend 

FAHRVERB INOUN GEN, 
Omnibu, A 12. A 64 u, A 16 - U - Bohn, S 11,. 

In der Rückerstattungssache 

BERLIN N 6'5, d n 21 . April 1960 . 
Mulleretroß O"" 

FERNRUF: 40 17 1:.Z U 4,:: ,o oe 

Le . / I . 

Erben nach Werner Julius Koppe 1 
. / o Dt „ Reich 1 WiK l37 / 1960 

Az o: Z 23 954 

, ~U we r den i n Erledigung der dortigen Verfügung vom 160 März 
'1' \.\. 

~v ~~• 1,J · 1960 a nliegend 
/ t~' ~'L,l7i.\

1 
zwei Abschrif ten de s r echtskrä~tigen Besc~lusses der 

~ f ,2 0 Wiedergutmachuhgskammer be im Landgericht Hamburg 

;~ (? r, . ... G_Ai(l'2 Akten~: 2 WiK 123 / 1954 

·-L """V-•~ «,t,. Dfv rn/z..5t~-: _1-_ .... ,..Q~. 
~~ überreicht. 'lflA ~-~ 

; «,, --,~ Zur Sache selbst _wird vorgetragen: 

-, 

.t_, Wie aus den Gründen des rechtskräftigen Besch l u s s e s d e r be-• ~~i re,i ;ts anhängig gewesenen Rückerstattungssache. hervorgeht, 

~

• • wurde eine Schadensersatzpflicht hinsichtlich des Umzugs -

~S'1.~gutes in Höhe von RM 14.0 000.,-- und hinsichtlich der Gegen-
' stände, die in dem Lift ~ersteckt waren ( Schmucksachen) , 

~ eine Schadensersatzpflicht von 50000.-- BMt zusammen also J~ RM. 19„000o-- festgestellto ~ 
·1 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nur der Lift, 

und zwar soweit dem gestellten Antrage nicht stattgegeben 
wur~e 0 Die damalige 2o Wiedergutmachungskammer des Land­
gerichts Hamburg hat nur deshalb bezüglich des Lifts eine 
Schadensersatzpflicht von 14.000o--RM festgestellt, weil für 
en eingetretenen Bombensc ~eutsche Reich nicht 

antwortlich gemacht werden könnteo Geltend gemacht war e in 

Schaden von BM 3000000-- oDer Differenzbetrag wird nunmehr 
beansprucht so d ase der Antrag dahin gestellt wird: 

An da d n 
Landgericht Hamburg 

lo Wiedergutmachungskammer• 
Ha m b ur 36 

Sievekingplatz 1 
Ziviljustizgebäudeo 

la•kloe •: ..._ Bank, Dep,-Kmse 33, Be,lin N 65„ MlllerslraSe 32, Konto-Nr, 50017 • Postscheckkonto : Jllillla,,11111111 



Zur 
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den Antragsgegner wegen der Entziehung des Lifts 
von noch l6.000o-- EM nach Massgabe der Bestimmungen 
des BRüG für schadensersatzpflichtig zu.erklären . / 1.n J3er 1.1.n . 

Begründung wird auf den ~eschluss des ORG/verw1.esen, 
dessen Aktenzeichen bereits mit dem Schriftsatz vom 1Bo 
A~gust 1959 bekanntgegeben worden isto Es handelt sich 
hierbei um das Rückerstattungsverfa.hren 

Dro Heinz -Albert Caro 
o/o lo) Deutsches Reich 

2o) Friedrich Vollratho 
Tier Sachverhalt in diesem genannten Verfahren war der Ver­

lust von beschlagnahmten Briefmarken -Aiben, .die durch 

Kriegseinwirkung vernichtet worden sind. 

Tias ORG Berlin bejaht eine Schadensersatzpflicht aus dem G~• 

Grunde, dass der Pflichtige bei unerlaubter Handlung -doh~ 

Beschlagnahme - gemäss § 841-8 B.GB auch für einen zufäll.igen 

Untergang der Sache haftet, wie es die Kriegseinwirkung 

darstelle~ Dieser Sachverhalt und diese Begründung kann 

una muss auch auf das vorliegende Verfahren übertragen wer­

deno Eine schuldhafte Handlung des Deutschen Reiches liegt 

voro Unwesentlich hierbei ist,dass der Lift auch durch 

Kriegsereignisse bei fortdauernder Verfügungsgewalt seitena 

des damaligen Antragatel1ers vernichtet worden wäre, weil 

dieser Verlust al1enfalls vermutet, jedoch niemals bewiesen 

werden könnte~ verglq ORG Berlin a.a.Oo- o 

Tier · gestellte Antrag ist demnach begründet und wird des­

halb um. Stattgabe des: gestellten Antrages im vollen Um­

fange gebeten o 

Abschrift anbei o 

Die Rechtsanwälte 
Dr. Proskauer und Danz 
durch: I(}~ 

alt. 



Ausfertigung 

DER SENATOR FR FINANZEN 
Gesch .-Z. Fin III S Verm. IV E 05608 

Akten .-Z. 15 164 
5 GA 5742/50 Berlin-Charlottenburg 9. Juli 1959 

Fasanenstr. 87 

B E S C H E I D 

Auf Grund der§§ 38, 39 des Bundesgesetzes zur Regelung der 
rückerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des Deutschen 
R~ichs und gleichgestellter Rechtsträger (Bu.ndesrückerstattungs­
gesetz -- BRÜG) vom 19.7.1957 (BGBi. s. 734) erteilt die Sonder-
vermögens- und Bauverwaltung Berlin. 

den Berechtigten: 
1) Frau Dora A, Koppe 1 geb. Drechsler 

165 Brunswick Street, Rochester 7. N.Y. USA 
2) Frau Else Koppe 1 (Elsie K. Weinstein) 

5082 Washington Avenue, St. Louis, Missouri/USA 
3) Herrn Henry (Hein) c. Koppe 1 

622 Tyler Street, Apt. 8, Empe, Arizona/U0A 
4) Land Berlin -Entschädigungsamt­

zu 1-3) als Rechtsnachfolger nach: 
Herrn Werner Koppel 

zu 1-3) Bevollmächtigter: 
Herr Rechtsanwalt Dr. Max Pros kauer 

Berlin N 65, Müllerstraße 52 

folgenden Bescheid: 

I. Dem Bescheid liegen die nachstehenden Rechtstitel zugrunde: 

1) Beschluss des Landgerichts Berlin vom 5.3.1958 
(143 WGK) 53 WGA 5742/50 (79/57) We P.EU?iere 

2) Beschluss des Landgerichts Hamburg 2. Wiedergutmachungs­
kammer vow 24.801954 

2 WiK 123/54 - III/Z 6315 - 1 -

II. Aus den in Ziff. I aufgeführten Rechtstiteln steht dem Be­
rechtigten nach Maßgabe der§§ 14 bis 26 BRüG folgender An-

spruch zu: 

1) DM 864,06 
2) DM28.500,--

DM 29.364,06 

Der Anspruch vermindert sich gemäß§ 23 BRüG um DM entfällt 
auf DM 

Der hie:rnaoh insgesamt geschuldete Geldbetrag wird aulf 
DM 29.364,06 

(i .• unundzwanzigtaueenddreihundertvierundsechzig 06/100 
Deutsche Mark) 

tel1 • 

- -



III. Von dem in Ziff . II festgestellten Betrag eind nach§ 32 
BRUG zu zahlen : 

gem . Abs. 2 D 20 . 000.--
2 . bis spätestens zum 31 . iärz 1961 
Der verbleibende Restbetrag von D 9.364,--
ist grundsätzlich bis zum 31. Liärz 1962 zu z 8 hlen. 
Im Falle des§ 32 Abs . 5 BRüG vermindert sich der Restbetrag 
auf einen nach dieser Vorschrift zu ermittelnden Hundertsatz. 

IV. Der in Ziff. II festgestellteGeldbetrag ist im Rahmen des 
§ 34 BRüG unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4 vom 
Hundert vom 1. April 1956 an zu verzinsen. Die im Rahmen 
des§ 34 BRüG etwa zu erfüllenden Zinsansprüche werden uis 
zum 31. Dezember 1962 befriedigt. 

V. Auf die nach Ziff. III und IV jeweils zuerst zu leistenden 
Zahlungen werden gemäß§ 36 BRüG die folgenden Darlehen 
angerechnet: 

DM 10.000.-- mit Wi r kung vom 6.12.1956 

VI. Die nach Ziff. III und IV jeweils zuerst zu leistenden Zahlun~­
gen werden, soweit eine Anrechnung nach Ziff. V nicht er 
folgt, bis zur Höhe von DM ~-- 864,06 -- gemäß§ 37 BRüG 
an das Land Berlin -Entschädigungsamt - bewirkt 

VII. Von dem unter Berücksichtigung der Ziff. V und Ziff. VI ver­
bleibenden Betrag sind die nach Ziff. III und IV jeweils zu­
erst zu leistenden Zahlungen bis zur Höhe von 
DM 9.135,94 an den Berechtigten zu bewirken. 

VIII.Stehen dem Berechtigten neben den in Ziff. II aufgeführten 
Ansprüchen weitere rückerstattungsrechtliche Geldansprüche 
gegen die in§ 1 BRüG genannten Rechtsträger zu, so gilt 
dieser Bescheid als Teilbescheid • 

IX. Gründe : 

- siehe ,Anlagen 1 u, 2 -

~~chtsmittelbelehrung 

x. . ... 

Ausgefertfgt. 

Berlin, den 9. Juli 1959 gez. Ortmann 
(Ortma.nnl 

ROI 

Im Auftrage 
gez. Dr. Tkotsch, RR 

L.S. 



ie r D ~cl1luß 
Hamburg, d n • -

1 WiK 137/bO 
Z 23 954 

Landgeri c h t Hamburg 

,·~, 
Beschluß ~JJ • 

I n der Rückerstattungssach e 

1 .) der Frau Tiora Anna Koppe l 

geb. Tirechsler , New York/USA, 

2.) der Frau Else (Elsa) W einstein 
1) Am1fertigung a, 
~ ~ P;;rkien 
~ BcieLlG1e 

~ t Urkcnd e-:i Mr -Yf 6 (1- z; 
2) jt 1 /:' bschriH aa • 

geb. Koppe l , St. Louis , Missouri/USA., 

3.) des Herrn He inz (Henry C.) 

L m~ ·s:: t 
f. V ' ög. Yonb'. 
Gr n bucha.Iält 

Koppel, Las Vegas , 

- als Erben nach Werner K o ppel -, 

//Y Zent:r.llamt ,,,A "6A L • 
mit CC 16 ~ ,y"I"• ~:t."" · / 

Antragsteller, 

Rechtsanwälte Dr. Prosk auer, 3) Form, ab .zum Cl /.Z ~ • Bevollmächtigte: 

~½~.u,pf H. Danz, Berlin N 65, Müllerstr. 52, r' ~ . ~ (( 

gegen 

das Deutsche Reich, 

gesetzlich vertreten durch den Bundes­

minister für Finanzen, Verfahrensver­

treterin Oberfinanzdire~tion, Hamburg, 

- K 231 - BV 4la/412 -

Antragsgegner, 

hat die 1. Wiedergu.tmachungskammer des Land­

gerichte in Hamburg nach mündlicher Ver­

handlung vo 21. Juli 1960 durch folgende 

lichter 
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l.) Landgerichtsdirektor Bergmann , 

2 .) Landgerichtsrat Molsberger, 

3.) Gerichtsassessor Schmidt 

am 23. August 1960 beschlossen: 

1.) Der Rückerstattungsanspruch der 

Antragsteller wird abgewiesen. 

2.) Die Entscheidung ergeht g~richts­

kostenfrei. Aussergerichtliche Kosten 

werden nicht erstattet. 

G r ü n d e 

I. 

Die .Antragsteller sind die Erben des am 22. Mai 

1955 in den USA verstorbenen Herrn Werner Koppel. 

Der Erblasser ist Ende 1938 oder Anfang 1939 

aus Gründen rassischer Verfolgung ausgewandert.Sein 

im Hamburger Freihafen lagernder Lift ist im Auftrage 

der Gestapo am 2. und 3. Oktober 1941, mithin vor In­

krafttreten der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz 1 

in Hamburg durch den Gerichtsvollzieher Bobsien ver­

steigert worden. Der Erblasser hat deshalb auf Grund 

des Militärregirungsgesetzes Nr. 59 (REG) Schadens­

ersatzansprüche geltend gemacht und mit Schriftsatz 

vom 19. Dezember 1953 (Bl. 39 in 2 WiK 123/54) be­

antragt, den Antragsgegner zur Zahlung von DM 

, . 9 4 su verurteilen. 

Durch 
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Durch rechtskräf tigen Beschluss vom 24 . August 

1954 hat die 2. Wiedergutmachungskammer des Landgerichts 

Hamburg die Schadensersatzpflicht des Deutschen Reiches 

wegen Entzieh1:111g von Umzugsgut im Werte von RM 19 . 000 ,-­

festgestellt und die weitergehenden .Ansprüche des Erb­

lassers zurückgewiesen. Aus den Gründen ergibt sich, 

dass ein Schadensersatzanspruch abgewiesen worden ist, 

soweit Wertminderung und Verlust auf Bombenschaden be­

ruhen. Dafür sei aber das Deutsche Reich auf Grund des 

REG nicht schadensersatzpflichtig. 

Inzwischen ist zugunsten der Erben des ver­

storbenen früheren .Antragstellers die Schadensersatz­

pflicht des Antragsgegners im Bescheidsverfahren durch 

Beschluss vom 9. Juli 1959 (Bl. 35 d.A.) wegen des 

Verlustes von Umzugsgut auf TIM 28.500,-- festgesetzt 

worden. 

II. 

Auf Grund des Bundesrückerstattungsgesetzes 

haben die Antragsteller als Erben nach Werner Koppel 

erneut Ansprüche angemeldet. Sie begehren im anhängigen 

Verfahren Schadensersatz für die~_enigen Werte, für 

welche durch Beschluss vom 24. August 1954 ein Scha­

densersatzanspruch versagt worden ist. 

Der Antragsgegner hat dem Anspruch wider­

proohen. Das Gericht hat die Akte 2 WiK 123/54 beige-

zop 
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zogen und am 21 . Juli 1960 über ~en Anspruch münd­

lich verh andelt. Wegen des sonstigen Parteivorbringens 

und des Ermittlungsergeb ni sses wird ergänz end auf den 

Akteninhalt Bezug genommen. 

III. 

Der Anspruch war abzuweisen. Die Fr age , ob 

ein früherer Besitzer einer entzogenen Sache schadens­

ersatzpflichtig ist, bestimmt sich im anhängigen Ver­

fahren allein nach Art. 26 Abs . 2 des Militärreg-ierungs­

gesetzes Nr. 59 (britische Zone). Tier Hinweis des Ver-

( treters den Antragsteller auf ~26 BRüG (diese Vor­

schrift betrifft Übergang von Ansprüchen auf Dritte und 

ihre Geltendmachung) ist unverständlich. 

Voraussetzung für die erfolgreiche Durch­

setzung eines Schadensersatzanspruchs ist der Nach­

weis, dass der Schaden nach der Entziehung und während 

der Besitzzeit des als schadensersatzpflichtig in An­

spruch Genommenen eingetreten ist (so ORG in II 525, 

Entscheidung 474 mit Nachweisen), und dass dieser 

Pflichtige den Schaden verursacht hat. 

Aus dem Protokoll über die Versteigerung 

des Lifts des Erblassers durch den Gerichtsvollzieher 

Bobsien vom 2. und 3. Oktober 1941 (Bl. 23-33 der Akte , 

2 iK 123/54) ergibt eich, dass zur Zeit der Verstei­

i e grössere Anzahl von Gegenständen durch 

Bomben-
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Bombensplitter und Wassereinwirkungen stark beschä­

digt oder in nicht näher bezeichneter Weise bombenbe ­

schädigt waren. Anhaltspunkte dafür , db de r Eomben­

s chaden vor oder nach der Entziehung (Beschlagnahme ) 

durch das Deutsche Reich eingetreten ist, ergeben die 

vorh and en en Unterlagen nicht. 

Eine Aufklärung dieser Frage kann aber dahin­

gestellt bleiben. Sof ern das Umzugsgut des Erblassers 

vor der Entziehung Bombenschä den erlitten hat, ent-

fällt - wie oben ausgeführt - ohne weiteres eine Haftung 

des Reiches auf Grund rückerstattungsrechtlicher Vor­

schriften. Aber auch dann, wenn der Sch a d en erst nach 

der Beschlagnahme eingetreten sein sollte, i st ein 

rückerstattu.ngsrechtlicher Schadensersatzanspruch un­

begründet. 

Der Hinweis des Vertreters der Antragstel ler 

auf die Rechtsprechung des Obersten Rückerstattu.ngsge­

richts Berlin ist für das anhängige Verfahren in den 

entscheidenden Punkten ohne Bedeutung. Zutreffend 

ist zwar, dass nach den in Berlin geltenden rücker­

stattungsrechtlichen Vorschriften wie auch nach dem 

für die ehemals amerikanische Zone geltenden Recht 

eine Schadensersatzpflicht gemäss § 848 BGB auch für 

Untergang durch Zufall besteht. Im anhängigen Ver­

fahren sind jedoch nicht diese Rechtsvorschriften 

neb t er einschlägigen Rechtsprechung zu berück-

sichtigen, 



{ 

sichtigen, denn es i s t a l le i n das Mil itärregierungsge­

setz Nr. 59 der ehemals briti schen Zone anzuwenden . 

Dieses enthält aber -abweichend von dem in anderen Ge­

bieten geltenden Recht- keine Bestimmungen , wonach der 

Besitzer einer entzogenen Sache für deren zufälligen 

Untergang(§ 848~ hafte. Nach Art. 26 Abs. 2 REG 

(britische Zone) ist Schadensersatz nur f ür v er s chul­

deten Untergang (bzw. für verschuldete Wertminderung ) 

zu leisten. Tiie Vernichtung oder Beschädigung einer 

Sache in Folge Bombenangriffs beruht aber nicht auf 

Verschulden ihres Besitzers, sondern - wie das ORG 

Berlin zutreffend in ständiger Rechtsprechung erkannt 

hat- auf Zufall ( so auch OLG Hamburg seit 5 WiS l2l/56, 

zuletzt 5 WiS 44/60). 

Für ~durch Bombenschäden eingetretenen Ver-

luste (bzw. Wertminderungen) ist ein Verschulden des 

Antragsgegners nicht feststellbar. Tier Vertreter der 

Antragsteller übersieht bei seinen Ausführungen zur 

Verschuldensfrage im Schriftsatz vom 7. Juli 1960 

(Bl. 34 d.A.), dass die Verpflichtung zum Schadens­

ersatz nicht davon abhängt, ob die Entziehung schuld-

haft war oder nicht, sondern allein davon, ob der 

Untergang (oder die Wertminderung) verschuldet war 

oder nicht. 

/n es der .Antragsgegner das U zugsgut des Erb­

nach erfolgter Beschlagne.hlle vorsätzlich 

oder 
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oder fahrlässig einer Vernichtung ( bzw . Beschädi ·u.n ) 

durch Bomben ausgesetzt hatte, ist nicht bewiesen 

Der Verdacht des Vorsatzes sche i de t schon 

um deswillen aus, weil mitbestimmend für di e Verstei­

gerung von Umzugsgut, welches in Folge Kriegsausbruchs 

nicht weitertransportiert werden konnte , der Gedanke 

war, es durch alsbaldige Verwertung vor möglicherweise 

eintretender Wertminderung durch Witterungseinflüsse 

und Lagerungsschäden zu bewahren und der Bevölkerung 

/im bestmöglichsten Gebrauchszustand zuzuführen. 

Dass durch den Bombenangriff eingetretene 

Schäden fahrlässig vom Antragsgegner verursacht wor­

den sind, ist durch umfangreiche Beweisaufnahme in 

anderen Rückerstattungsverfahren widerlegt und vom 

Hanseatischen Oberlandesgericht in ständiger Recht­

sprechung bestätigt wordene Insoweit wird auf die Ent­

scheidung des OLG Hamburg -5 WiS 121/56 in Sachen 

Hu.rwitz ./. Dt. Reich- verwiesen. 

Diesem Verfahren lag folgender Sachver­

halt zugrunde: 

Das Umzugsgut des Rechtsvorgängers der .Antragsteller 

war auf' Grund der 11. VO zum Reichsbürgergesetz am 

25. Iove ber 1941 dem Deutschen Reich verfallen. Es 

Sohuppen 42 des Hamburger reihafens einge­

es ca. 6 Monate später, nämlich 
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in der Nacht zum 4. Mai 1942 durch Brandbomben ver­

nichtet. Das Oberlandesgericht Hamburg hat in dem oben 

zitierten Beschluss u.a. folgendes ausgeführt : 

"·•· Die Kammer hat die Schadensersatzpfl icht de s 

Antragsgegners ohne Rechtsirrtum verneint mit der 

Begründung , der Antragsgegner habe nachgewiesen, dass 

der Verl ust d es Umzugsgutes nicht auf dem Verschul-

den des Deutechen Re i ches beruhe , Art. 26 Abs. 2 S. l I 

REG. Dabei hat die Kamme r den gesamten Inhalt der 

Beweisergebnisse auf Grund der Aussagen der Zeu gen 

Dunkelgod und Richerd sowie die Auskunft des Feuer­

wehramtes gewürdigt und folgende Fe st s t ellungen ge­

troffen: Tier Hamburger Freihafen, in wel c h em nach 

Rückkehr des Dampfers "BELGRAJ)" das Umzugsgut von 

Dr. Hurwitz gelagert wurde, war bei Ausbruch des 

Krieges in ungewöhnlichem Masse mit Wirtschafts­

gütern aller Art überfüllt. Wegen der besonderen 

Gefährdung des Hafens durch Luftangriffe war das 

Bestreben der zuständigen Behörden und der Ham­

burger Hafen- und Lagerhaus AG von Anfang an dar­

auf gerichtet, den Hafen so bald wie möglich frei 

zu machen. Insbesondere die Kisten mit Umzugsgut 

sollten möglichst schnell aus dem Hafen wegge­

schafft werden, weil ihre Gefährdung durch Feuer 

oe onders gross war. Der Abtransport der Güter 

b r er chwert durch den Hangel an Lager­

e inmg) , au !r8Jl port-
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mitteln und Arbeitskrä1ten . Die Reichsbahn war durch 

kriegswichtige Transporte stark in Anspruch genom­

men. Lastkraftwagen konnten wegen des Mange s an 

Treibstoff nur in geringem Umfang eingesetzt wer­

den:.:0us diesen nicht verfolgu.ngs-, sondern kri:gs­

bedingten Gründen konnte die Räumung des Hafens 

nur nach und nach durchgeführ t werden und war Ende 

1942, also noch vor den grossen Luftangriffen auf 

Hamburg, beendet . Inzwischen wurden die Güter 

durch Vermehrung der Brandwachen und der Löschge ­

räte, die Möbelkisten zudem durch Auseinanderrücken, 

gegen die Feuersgefahr so gut wie möglich ge­

schützt. Die Wiedergutmachungskammer hat aus diesen 

Tatsachen irrtumsfrei gefolgert, dass das Deutsche 

Reich alles in seiner Macht Stehende getan und al­

so nicht schuldhaft gehandelt hat, wenn es das Um­

zugsgut von Dr. Hurwitz nicht sofort aus dem 

Freihafen herausschaffte, sondern dort zunächst 

beliess, wo es in der Nacht vom 3. zum 4. Mai 

1942 infolge eines Luftangriffes vernichtet wurde ••• " 

IV. 

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 63 REG. 

Die Voraussetzungen für eine Kostenanordnung ~Q~ gemäss 

§ 7 s. 1 der 2. AVO zum REG liegen nach uffassung der 

KsJ1J1er nicht vor. 
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